StraBa/VERTR / b/b/
2007-12/477
MIETVERTRAG
abgeschlossen zwischen Herrn Bartholomäus Stranger, geb. 07.08.1934, Nr. 183, 8972 Ramsau am Dachstein, als Vermieter einerseits und .....................…………………………………….geb……………………………, …………………………………………………………….., als Mieter, andererseits wie folgt:

I.

Mietgegenstand:

Der Vermieter ist zu 315/3289 Anteilen Miteigentümer der Liegenchaft EZ 555 Grundbuch 55301 Altenmarkt mit dem darauf errichteten Haus Sportplatzstraße 375, 5541 Altenmarkt im Pongau, mit welchen Anteilen das Wohnungseigentum an S2 untrennbar verbunden ist; zum Wohnungseigentumsobjekt S2 gehören insgesamt 7 Keller bzw. Kellerabteile, die in dem, einen integrierenden Bestandteil dieses Vertrages bildenden Lageplan mit S2 bezeichnet sind.

Der Vermieter vermietet an den Mieter und dieser mietet vom Vermieter jenen Kellerraum, der in dem, einen integrierenden Bestandteil dieses Vertrages bildenden (nicht maßstabsgetreu skizzierten) Lageplan ./A mit „………“ bezeichnet und rot umrandet dargestellt ist.

Festgehalten wird, dass der Mietvertrag nicht dem Mietrechtsgesetz (MRG) unterliegt, da der Mietgegenstand weder eine Wohnung oder ein Geschäftsraum ist und der Mietvertrag auch nicht sonst zu Wohn- und Geschäftszwecken des Mieters abgeschlossen wird.

II.

Mietdauer:

Das Mietverhältnis beginnt am 1.1.2008 und wird auf die Zeit von 5 Jahren abgeschlossen. Das Mietverhältnis endet daher am 31.12.2012, ohne dass es einer Kündigung bedarf.

III.

Gebrauchsrecht:

Das Mietobjekt darf vom Mieter ausschließlich für Lagerungszwecke verwendet werden; jede andere Verwendung ist dem Mieter untersagt.
Die Lagerung brennbarer oder gefährlicher Stoffe (Benzin, Feuerwerkskörper, Säuren, udgl.) ist verboten. 
IV.

Vorzeitige Auflösung:

Der Vermieter ist zur sofortigen Vertragsauflösung berechtigt, wenn

1. der Mieter mit der Zinszahlung dergestalt säumig ist, dass er trotz Setzung einer zweiwöchigen Nachfrist mittels eingeschriebenen Briefes den rückständigen Bestandzins nicht vollständig entrichtet hat oder
2. der Mieter einen erheblich nachteiligen Gebrauch vom Mietgegenstand macht.

V.

Mietzins:

Als Pauschalmietzins wird ein angemessener Betrag von jährlich € 200,00 zzgl. Ust in der jeweils gesetzlichen Höhe (dzt. 20%) vereinbart. Im Mietzins inkludiert sind alle Betriebskosten.

Der Mieter bestätigt, dass der vereinbarte Pauschalmietzins aufgrund der Größe, der Art, der Lage; der Beschaffenheit sowie aufgrund des Ausstattungs- und Erhaltungszustandes angemessen und ortsüblich ist.

Der Pauschalmietzins ist jeweils zum 5. Jänner eines jeden Jahres im Vorhinein bei einem Respiro von 5 Tagen zur Zahlung an den Vermieter auf dessen Konto Nr. 05945 068 402, BLZ 12000, bei der BA-CA, Zweigstelle Schladming, fällig. 
IBAN: AT96 1200 0059 4506 8402
BIC: BKAUATWW
VI.

Wertsicherung:

Der Pauschalmietzins ist wertgesichert. Als Maß zur Berechnung der Wertbeständigkeit dient der von der Statistik Austria allmonatlich verlautbarte Verbraucherpreisindex 2005. Als Bezugsgröße dient die für den Monat des Beginns des Mietverhältnisses verlautbarte Indexzahl. Schwankungen der Indexzahl nach oben und unten bis einschließlich 3% (drei Prozent) bleiben unberücksichtigt. Dieser Spielraum ist nach jedem Überschreiten nach oben oder unten neu zu berechnen, wobei stets die erste außerhalb des jeweils geltenden Spielraumes gelegene Indexzahl die Grundlage sowohl für die Neufestsetzung des Pauschalmietzinses, als auch für die Berechnung des neuen Spielraumes bildet.
Der auf Grund der Wertsicherung veränderte Pauschalmietzins ist ab dem auf das Über- bzw. Unterschreiten der 3%-Marke folgenden Jahr wirksam.

Eine nicht unmittelbar nach Erreichen der 3%-Schwelle bekanntgegebene Erhöhung des Pauschalmietzinses bedeutet keinen Verzicht des Vermieters auf den Anspruch aus der Wertsicherung.

VII.

Instandhaltung/Rückstellung:

Der Mieter bestätigt, den Mietgegenstand in ordnungsgemäßem Zustand übernommen zu haben. Er verpflichtet sich, diesen Zustand zu erhalten, den Mietgegenstand pfleglich zu behandeln und diesen nach Beendigung des Mietverhältnisses in gleich gutem Zustand unter Berücksichtigung normaler Abnutzung zurückzustellen.

VIII.

Haftung für Schäden:

Der Vermieter haftet lediglich für Schäden an gelagerten Gegenständen, wenn der Schaden durch ihn grob fahrlässig oder vorsätzlich herbeigeführt wurde. Eine darüberhinausgehende Haftung schließt der Vermieter aus.
IX.

Unterbestandgabe:

Der Mietgegenstand darf vom Mieter weder entgeltlich noch unentgeltlich, ganz oder teilweise dritten Personen, in welcher Form auch immer, überlassen werden. Es ist dem Mieter auch nicht gestattet, Rechte aus diesem Vertrag an dritte Personen abzutreten.

X.

Aufrechnungsverbot:

Die Aufrechnung von Gegenforderungen gegen den Pauschalmietzins und sonstigen Ansprüchen des Vermieters aus diesem Vertrag ist ausgeschlossen.

XI.

Kaution:

Zur Sicherstellung aller Ansprüche des Vermieters aus diesem Vertrag sowie auch aus der nicht ordnungs- und vertragsgemäßen Rückstellung des Mietobjektes resultierenden Ansprüchen verpflichtet sich der Mieter, eine Kaution in Höhe von € 400,00 (in Worten: Euro vierhundert) zu erlegen. 

Der Vermieter ist berechtigt, vor Beendigung des Mietverhältnisses aber nicht verpflichtet, seine Ansprüche aus dieser Kaution abzudecken. Der Mieter ist für den Fall der vertragsgemäßen Verwendung der Kaution oder Teilen hievon bis zur Rückstellung des Mietobjektes verpflichtet, die Kaution wieder aufzufüllen.
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